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ci>? Zerstreuen nach allen Dichtungen durch

einen Windstoß oder durch eine ungeschickte

Manipulation, wie dies namentlich mit den

mit Sägemehl oder Sand gefüllten Boden-

spncknäpfen geschieht, vermieden werden kann.

An Stelle von Wasser empfiehlt es sich, eine

desinfizierende Flüssigkeit in den Spucknapf zu

dringen, Dabei darf nicht verschwiegen werden,

dah die A btöt u n g der T n bcr ke l-

bazillen im AuSwurf mittelst chemischer

Tesinfektionsinittel eine sehr schwierige
ist. An? leichtesten lassen sich die erwähnten

Krankheitserreger durch Siedehitze ikochendes

Wasser oder strömenden Wasserdampf) ver-

nichtcn. Sa genügt eine kurzdauernde Ein-
wirknngSzeit, z. B, tîv Bìinnten, um die

dicksten Ballen unschädlich zu machen, Ganz
anders bei der chemischen Desinfektion, Wie

Untersnchnngen verschiedener Autoren er-

geben, die in letzter Zeit von meck,

,D. G ei lin g er im Zürcher Hpgieneinstitut
bestätigt und erweitert worden sind, ist die

Abtötnng der Znberkelbazillen im Auswurf
mittels desinfizierender Lösungen viel schlvie-

riger, als die Adtötung der meisten anderen

KrankheitSkeimc, Die so wirksame l Asisige Su-
blimatlösnng hat versagt? auch das von vielen

Seiten empfohlene Lpsosorm tvirkt nicht ge-

ttügend. Bon den geprüften Substanzen hat
die s ü n f p r o z e n t i g e Karbolsäure-
lösnng die besten Resultate ergeben. Da
werden Tuberkelbazillen, auch in dicken eit-

rigen Auswurfballen eingehüllt, nach acht

Stunden ziemlich sicher abgetötet. Die zur
Abtötung der Tuberkelbazillen erforderliche

Einwirkungszeit ist also auch bei Verwendung

guter antiseptischer Lösungen eine ziemlich

lange, und es empfiehlt sich daher, den Ans-

Wurf nicht sofort auszuleeren, sondern eine

Zeitlang, z. B, über Nacht, in der desinfi-
zierenden Flüssigkeit zu belassen.

Das; der Kampf gegen die Tuberkulose

mit der Einführung geeigneter Spueknäpfc
und zweckmässiger desinfizierender Lösungen

noch nicht beendigt ist, braucht wohl keine

weitere Begründung, Immerhin mus; darauf

hingewiesen werden, das; eine zwerkentspre-

chende Behandlung des AnSwurfS, wo der

TuberkelbazillnS oft in sehr großer Menge
vorkommt, nicht vernachlässigt werden darf,

da dadurch die Möglichkeit der Ansteckung

vermindert wird.

Die Erziehung zur Reinlichkeit,
die von der Schule in die Familie übertragen
werden kann, verdient ganz besondere Berück

: sichtignng. Auch die Bestrebungen, welche eine

Besserung der Wohnungs- und Ernährnngs-
Verhältnisse bezwecken, werden von einem jeden

Hpgieniker unterstützt, obschon, wie bereits er-

wähnt, die Besserung der soziale;? Verhältnisse

allein eine wirksame Waffe gegen die ver-

heercnde Tuberkulose nicht bietet. DaS eine

und das andere, nicht da>s eine oder das

andere, ist die richtige Lösnng,

Ueber à Urämiencinleibe 6es Koten tireuiez

hat der Bundesrat unter Data??? vom ID von? Roten Kreuz das Gesuch gestellt, der

Dktober 1000 eine Botschaft an die Bundes- j Bund möchte sich grundsätzlich bereit erklären,

Versammlung gerichtet, die wir im folgenden
^ den für die Ausrichtung der festgesetzten

zur Srientiernng unserer Leser abdrucken. Der Prämien und die Rückzahlung der Anleihe

Bundesrat schreibt: erforderlichen Amortisationsfonds eines Prä-

Mittelst Eingabe von? 2. Juli l!üM an mienanleihens, das der Zentralverein von?

das eidgenössische Z-inanzdepartement hat die Roten Kreuz zu emittieren beschlossen habe,

Direktion des schweizerischen ZcntralvereinS in seine Verwaltung zu nehmen, und zwar
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auf der Grundlage eines Zinsfußes von

^7o-
Das Prämienanleihen, das nach einem von

der Delegiertenversammlung des schweizerischen

Zentralvereins vom Roten Kreuz unterm 39.

Juni 1907 gefaßten Beschluß bis auf den

Betrag von 3 hl, Millionen Franken gehen

kann, mit einem verfügbaren Nettoertrag von
einer Million Franken, ist nach den Angaben
der Gesuchstellerin zu folgenden Zwecken be-

stimmt:
1. für die Erweiterung der vom schweize-

rischen Roten Kreuz im Jahre 1899

gegründeten Rot - Kreuz - Pflegerinnen -

schule in Bern und für den Ankauf eines

eigenen Heims für dieselbe;

2. für Matermllanschaffungen für etwa 20

SanitätShülfskolonncn des Roten Kren-

zes, die im Kriege wie bei Massennnglück
im Frieden, den Verwundetentransport

zu besorgen haben;
3. für Beschaffung von Spitalmaterial für

eine größere Zahl betriebsfähiger Spital-
betten. Diese Spitaleinrichtungen sollten

sowohl im Frieden für die Krankenpflege
bei großem Epidemien, als namentlich

für die ersten Bedürfnisse im Kriege be-

rcitgcstellt werden;
ck. für die Einrichtung der nötigen Maga-

zinräumlichkeitcn zur sachgemäßen Auf-
bewahrung und Besorgung dieses großen

und kostspieligen Materials. '

Die Direktion des Roten Kreuzes hat sich

mit führenden Bankinstituten in Verbindung

gesetzt zum Zwecke der Bildung eines Bank-

syndikates, welches das Projektierte Prämien-

anlcihen fest übernehmen würde â und eS ist

ihr gelungen, die Knntonalbank von Bern für
die Bildung eineS solchen Syndikates zu ge

winnen. Diese Bank erklärt aber, weitere

Schritte erst tun zu können, wenn die Ueber-

nähme der Verwaltung des Amortisationsfonds

durch den Bund gesichert sei. Nach der An-

sieht der in der Sache begrüßten Banken

kann nämlich für diese Verwaltung nur die

Eidgenossenschaft ernstlich in Frage kommen,

da es sich hier um eine langfristige Operation
von ö0 oder 00 Jahren handelt, für deren

Uebernahme eine Bank kaum sich verpflichten
könnte. Die Direktion des Zentralvereins vom
Roten Kreuz erklärt, diese Ansicht auch noch

aus dem Grunde zu teilen, weil der Zweck,

der mit der Einission der Anleihe verfolgt
werde, so sehr im Interesse des ganzen Landes

liege, daß dieses große öffentliche Interesse

an einer zweckmäßigen und genügenden Vor-
sorge für die Organisation der freiwilligen

Sanitätshülfe im Kriegsfall sich schon in der

tatkräftigen Unterstützung der darauf zielenden

Maßnahmen des Roten KreuzcS durch den

Bund dokumentieren sollte. Im fernern läge

nach der Ueberzeugung der Gesuchstellerin in

der Tatsache der Verwaltung des erwätzuten

Amortisationsfonds durch die eidgenössische

Finanzvcrwaltnng eine so sichere Garantie,

daß dadurch die Emission selbst in hervor

ragender Weise gefördert würde.

Mit Bezug auf den in Aussicht genommenen

Zinsfuß von 1°/g wird in der Eingabe be-

merkt, daß bei einer solchen Verzinsung sich

die Anleihe-Bedingungen günstiger stellen

lassen, wogegen die Anlage des Fonds aller-

dings zu diesem Zinsfuß weniger leicht für
die ganze Anlehcnsdauer esfektniert werden

könne als zu 3 UZ'/,,-
Bevor wir dein Gesuch der Direktion des

Zentralvereins von? Roten Kreuz näber ge-

treten sind, haben wir die Vorlage eines

Amortisationsplnnes für das Prämienanleitzen

verlangt. Dieser Plan ist von der Kantonal-

bank von Bern vorgelegt worden und zwar
unter gleichzeitiger Mitgabe eines Verlosnngs-

planes. Die beiden Unterlagen, die Sie unter

den Jtznen zur Verfügung gestellten Akten

finden werden, sind sowohl von unserm Fi-
nanzdepartement als auch von der National-
bank geprüft und in allen Teilen richtig be

funden worden.

Das Prämienanleihe», das der Zentral-
verein von? Roten Kreuz aufnehmen will,
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betrügt Fr. 4,000,000, eingeteilt in 40,000
Serien von je 10 Losen à Fr. 10. Nach

Abzug der Summe von einer Million Franken,

welche als Nettoertrag des Anleihens für die

hiervor aufgeführten Zwecke des Noten Kreuzes

Verwendung finden soll, und ferner von
20 "F, ^ Fr. 000,000 für Emissionskosten
und Provision, verbleiben als vom Bunde

zu verwaltender Amortisationsfonds Fr.
l.400.000. Dieser Fonds soll nach dem

Amortisationsplan bei halbjährlicher Gutschrift
an Zins und Zinscszins zu 4"Z während
eines Zeitraumes von 50 Jahren hinreichen,

um mittelst zwei Auslosungen per Jahr nicht

nur das ursprüngliche Anleihen von Fr.
»>.000.000. sondern noch dazu an Prämien-
gewinnen Fr. 1,456,000, zusammen Fr.
4,.456.000. auszubezahlen.

Von den 400.000 Prämienlosen sind

284.100 Stück zum Nennwert von Fr. 10

rückzahlbar, waS Fr. 2,841.000 ausmacht:

auf die übrigen 15.900 Lose entfallen somit

an Gewinnen Fr. 1,515,000.
Was den Verlosungsplan anbelangt, der,

wie bereits oben erwähnt, nach der mathe-

matischen Seite hin zu keinen Aussetzungen

Anlaß gibt, so erhellt daraus, daß, wie es

bei solchen Prämienanleihen zu Reklamezwccken

gewöhnlich geschieht, für die ersten Verlosungen

größere Gewinne vorgesehen sind shier 2 à

Fr. 60,000, I -1 Fr. 50.000. 1 à Fr. 45,000,
1 à Fr. 20,000, 4 à Fr. 10,000 usw.): es

folgt darauf eine längere Periode mit schwachen

Treffern, während derer sich der Amortisations-
fonds infolge der zunehmenden ZinSvcrgü-

tungen erholen kann. Gegen das Ende zu

gibt eS dann wieder einige größere Gewinne

«hier 10 à Fr. 10,000. 1 à Fr. 15,000, I

à Fr. 20,000, 1 ü Fr. 40,000 und 2 à Fr.
50,000), um die Entwertung der Titel wäh-
rend der langen Wartezeit zu verhüten.

Wir stehen den Prämienanleitzen nach der

Art desjenigen, das uns hier beschäftigt, nicht

sehr sympathisch gegenüber und möchten für
gewöhnlich von irgendwelcher Beteiligung oder

Mitwirkung deS Bundes bei derartigen Opc-
rationen absolut nichts wissen. Es ist eine

Erfahrungstatsache, daß sich Kapitalisten an

solchen Anleihen, bei denen mit einigen großen

Treffern an die Spielinstinkte des Publikums

appeliert wird, nur in unbedeutendem Maße

beteiligen und daß der Hauptabnehmer der

Mittelstand und namentlich auch die ärmere

Klaffe ist. weshalb solche Anleihen vom Volks-

wirtschaftlichen Standpunkt aus eher zu ver-

werfen als zu empfehlen sind. Ans der an-

dem Seite muß aber zugegeben werden, daß

manches nützliche und schöne, der Oeffent-

lichkcit dienende Werk nur mit Hülfe von

Losanleihen hat finanziert und unterhalten
werden können, weshalb es begreiflich erscheint,

daß diese und jene Kantonsrcgiernng für ihr
Gebiet derartigen Emissionen die Genehmigung
erteilte oder sich sogar aktiv dabei beteiligte.

Um ein solches öffentliches und gemein-

nütziges Werk handelt es sich auch im vor-

liegenden Falle und zwar ist das Unternehmen
des schweizerischen Zentralvereins vom Roten

Kreuz für unser gesamtes Vaterland von so

großer Bedeutung, daß sich nicht bloß die

Emission cincS PrämienanlcihenS ohne wci-

tercs damit motivieren läßt, sondern daß auch

die vom Bunde verlangte Mitwirkung durch

Verwaltung des Amortisationsfonds des An-

lcihens sich rechtfertigt. In der Tat wird

mit der Erfüllung der Aufgaben, welche der

Zcntralvercin des Roten Kreuzes durch die

Einission deS Prämienanleihens ermöglichen

will, der Allgemeinheit in unserm Lande ein

so großer Dienst geleistet, daß das Opfer, das

hier vom Bunde verlangt wird, nicht als ein

zu großes erscheint, wie es auch schon die bis-

herige Tätigkeit des mehrgcnanntcn Vereins

rechtfertigt, daß der Bund ihm so weit als

immer möglich entgegenkomme. Die Geschichte

der letzten Kriege beweist, voir welch unschätz-

barem Wert die freiwillige SanitätShülfe im

Kriegsfall für ein Land ist.
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Wir sind somit der Ansicht, es sollte dem

Begehren der Direktion des Zentralvereins
vom Roten Kreuz im Sinne einer Ausnahme

entsprochen werden, indem die Verwaltung
und die damit verbundene Garantie des Amor-

tisationsfonds der bei einem Prämienanleihen,
von Fr, ">,000,900 zu Beginn einen Betrag
von Fr. 1,400,000 erfordert, durch den Bund
übernommen wird.

Welches Risiko übernimmt damit der Bund?
Das Schwergewicht fällt auf die Garantie-

rung einer Verzinsung von 4°Z. Die sichere

Anlage einer Summe von ein bis zwei Mil-
lionen Franken zu 4»/„ während voller 00

Jahre dürfte zweifellos zeitweise Schwierig
leiten bereiten. Das ist auch die Ansicht der

Generaldirektion der schwcizerichen National-
bank, die um ein Gutachten über die Frage
ersucht worden ist. Diese Behörde glaubt aber

anderseits darauf hinweisen zu sollen, daß

für eine längere Reihe von Jahren noch so

bedeutende Ansprüche an den Geldmarkt wer
den gestellt werden, daß gute Anlagen zu 4

dein Kapitalisten noch für eine gewisse Zeit
gesichert sein dürften.

Wollte man diese Garantiefrage rein ge-

schäftlich behandeln, so müßte wohl der Zins
fuß von 4 Z, beanstandet und ein solcher von

4ZZZ,, vielleicht gar 3 '/z"/„ vorgeschlagen

werden- Die Folge jeglicher Zinsreduktion
aber würde eine Erschwerung der Operation
bedeuten, indem schon bei der Herabsetzung

auf 4 Z/Z, der Ziehnngsplan erheblich modi-

fiziert werden müßte. Damit aber wäre der

Erfolg der Emission sehr in Frage gestellt.

Die Gcneraldircktion der schweizerischen

Rationalbauk äußert sich über das Gesuch

ebenfalls in zustimmendem Sinne und sagt

unter anderem, es dürfe zugunsten des vor

liegenden Projektes noch vorgebracht werden,

daß infolge der Schaffung von Tosen à Fr.
10 sich die Emittenten an die besser fintierten

Kreise wenden. Da die Auflage der Tose

wohl im gesamten Gebiet der Eidgenossenschaft

stattfinden werde, so erhalte die Operation

eine breite Basis und dürfte gut gelingen,

einerseits mit Rücksicht auf die ausgesetzten

Prämien und da man anderseits in unserm

ganzen Tande ein reges Interesse au den Be-

strebungen des schweizerischen Zentralvereins
vom Roren Kreuz voraussetzen dürfe. Für
den Erfolg der Emission aber würde die

Uebernahme der Garantie für den Amortisa

tivnsfonds durch die Eidgenossenschaft einen

mächtigen Stimulus bedeuten.

Das finanzielle Risiko für den Bund be-

rechnet die Rationalbauk wie folgt:

„ Wollte man mit einem Zinsfuß von

4'/.," o rechnen, der unseres Erachtens als

niedrig zu bezeichnen ist, so müßte die Eid-

genossenschaft jährliche Zuschüsse leisten, die

im Minimum Z007) Fr. 4074. Z0, im Mapi
mum <1001) Fr. 1l,40tz. 20, im Total für
die gesamte Periode von 00 Jahren Fr.

400,000 betragen würden.

Nimmt man einen vielleicht der Wirklich-
keit am nächsten kommenden Durchschnitts-

zinsfnß von 3an, so reduzieren sich diese

Zuschüsse auf die Hälfte <Fr. 17,47. 10 —

0740.10 - 144,700)."

Die finanziellen Dpfer dcö Bundes wären

somit auch im ungünstigsten Falle keine sehr

erheblichen und es würde sie der äußerst ge

meiunülzige und wohltätige Zweck, für den

sie gebracht werden, jederzeit vollauf recht

fertigen. Das finanzielle Risiko des Bundes

läßt sich übrigens noch dadurch verringern,

daß bestimmt wird, es habe der Gegenwert
der nicht zur Vorweisung gelangenden Tose,

deren es ganz ohne Zweifel auch bei diesem

Anleihen geben würde, nach Ablauf der respek

tivcn Verjährungsfristen der Eidgenossenschaft

zuzufallen. Vom Vertreter des Zentralvereins
deS Roten Kreuzes ist unserer Wertschriften-

Verwaltung eine vorläufige mündliche Zusage

in diesem Sinne bereits erteilt worden.

Gestützt auf das Vorgebrachte gestatten wir
uns, Ihnen den nachstehenden Beschlußentwurf

zur gefälligen Annahme zu empfehlen.
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kuiàsbelcitluh bstrekksnä 6ls Usbsmaltme 6er Verwaltung 6ss Zmortilcitionskonüs

eines prämiennnlsikens von 3 Millionen vrnnksn 6ss sclrweiisrilcken Isntralvereins

vom Koten Kren? 6urck 6en Kun6.

ie B u n d e s v e r s a m mlu « g der schweizerische»? Eid gen o s s c i? s ch aft,

nach Einsicht einer Batschaft des Bundesrates vom tö. Oktober t900,

beschließt:

t. Der Bundesrat wird ermächtigt, die Verwaltung des Amortisationsfonds für daS

Prämienanleihen des schweizerischen Zentralvereins von? Roten Kreuz und die Garantie

für diesA? Zvnds zu den mit der Direktion des genannten Vereins zu vereinbarenden

näbern Bedingungen zu übernehmen,

Dieser Beschluß tritt, als nicht allgemein verbindlicher Natur, sofort ii? Kraft,

5ckriltlicks Preizciutgàli 6ez làà lNilttcirlciiiitàveràz
pro 100Y/10.

I. Zukgcibe kür lranästurmianität. von? Wäldchen an eine bezeichnete Sanunel-

Ein Bataillon auf Vorposten bei Nacht, l^elle zu bringen. Zu? Verfügung steht ihm

Den? Kompanicwärter einer vorgeschobenen "?u eine O?dv?n?ai?ztragbahre.

Kompagnie werden von? Kommandanten einer l- ^aö ?????>? der Unteroffizier tun, bevor

zugitarkcn Zcldivache zlvei Schlververivundete er an die Arbeit geht,-'

gemeldet (eine Schußfraktur des Oberschenkels j 2. Wie organisiert er die Hülfelcistung?

un!) OIU î
âÂìâNLl er Aur

k. Was macht der Kompaniewärter nach ^

stiner Aufgabe, iveirn das Wäldchei? zirka

erbaltener Bieldcing? ^0 Meter breit und zirka 300 Bieter tief

2. Wie leistet er die erste Hülfe? ^ isb und fünf Schwerverletzte zu bergen sind?

3. Wie und wohin transportiert und lagert ^

^ ^ „II. Zukgcibe kur Marter un6 Lmger.
er d?e Verlelzte» ^

t. Detailangabcn über eventuelle Meldungen Die Sanitätsmannschaft eines Infanterie-
i Zeitangabe??, Ucberbringungsart). bataillons hat von eine??? einsamen Gehöfte

aus fünf Schwerkranke zu evakuieren: es steht

II. Nukgà kür Uàcàlere. ihnen zu diesen? Zwecke ein Eciterwagen zur

Bei einem vorwärtsschreitenden Gefecht er- ^ Verfügung, auf welchem mit Not vier Kranke

hält ein Unteroffizier den Befehl, hinter der verladen werden können.

Zeuerstellnng ein kleines Wäldchen, das eine Wie wird der Transport des fünften zu

Mulde bedeckt und in den? vorher gckämpft bewerkstelligen sein: welche Vorkehrungen,

wurde, mit ^ Mann nach Verwundeten ab- ^ Material und Zeit braucht es dazu, um den-

zusuchen und dieselben 400 Bieter rückwärts ^ selben gleichzeitig mit den a??dern zu evakuieren?
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